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Hessischer Flüchtlingsrat




Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde

Sie kennen sicherlich alle den einen oder anderen Fall einer Familie oder Einzelperson in Ihrer Stadt, in dem es auf rechtlichem Wege keine Möglichkeit gibt, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, obwohl dies aus menschlicher Perspektive unverständlich ist. 

Auf der letzten Innenministerkonferenz Anfang Mai in Garmisch-Patenkirchen wurde das Thema „Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge“ ein weiteres Mal vertagt, allerdings ist davon auszugehen, dass auf der nächsten IMK im November eine Regelung beschlossen werden wird. Hessens Innenminister hat hierzu als einer der wenigen Innenminister schon einen Entwurf vorgelegt, der besagt, dass Geduldete, die seit 6 Jahren in Deutschland leben, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen sollen, wenn sie ihren Lebensunterhalt sichern können, nicht vorbestraft sind und deutsche Sprachkenntnisse haben (Siehe Anlage). 

Die Vertagung um ein weiteres halbes Jahr bedeutet für viele der Geduldeten weitere sechs Monate der Unsicherheit und der drohenden Abschiebung. Es wäre widersinnig, Menschen, die aller Voraussicht nach im November von einer Bleiberechtsregelung profitieren würden, kurz vorher noch abzuschieben. Aus diesem Grund möchten wir Innenminister Bouffier dazu auffordern, einen Abschiebungsstopp für sechs Monate für den von ihm vorgeschlagenen Personenkreis zu erlassen, wozu er nach §60a des Aufenthaltsgesetzes die Möglichkeit hat.

Wir bitten Sie als Stadt- und Gemeindeparlamente, die Forderung nach einem Abschiebungsstopp mit einer Resolution zu unterstützen, um zu zeigen, dass die Kommunen zu ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgen stehen, die längst bei ihnen integriert sind trotzdem von Abschiebung bedroht sind.

Wenn Ihre Stadt eine solche Resolution verabschiedet, würden wir uns über eine kurze Mitteilung freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Timmo Scherenberg

(Geschäftsführer)

Anlagen:

· Entwurf für eine Resolution

· Statement des HMdI zum Zuwanderungsgesetz mit dem hessischen Vorschlag für eine Bleiberechtsregelung 
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